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Entscheidung 

Die Akkreditierung wurde unter folgender Auflage/folgenden Auflagen erteilt: 

Die Kooperation zwischen der gradverleihenden Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und der 
Düsseldorf Dental Academy GMBH (DDA) muss angemessen vertraglich geregelt werden. Die 
gradverleihende HHU darf Entscheidungen über Inhalt und Organisation des Curriculums, über die 
Verwaltung von Prüfungs- und Studierendendaten, über die Verfahren der Qualitätssicherung sowie 
über Kriterien und Verfahren der Auswahl des Lehrpersonals nicht an die DDA delegieren. (§§ 9, 19 
StudakVO) 

Der Akkreditierungsrat hat dazu folgenden Beschluss getroffen: 

Die Auflage ist erfüllt. 

Begründung 

Die Hochschule hat fristgerecht Unterlagen gemäß § 27 Abs. 3 der Musterrechtsverordnung bzw. der 
entsprechenden Regelung in der Landesrechtsverordnung zum Nachweis der Auflagenerfüllung 
eingereicht. 

Zur Erfüllung der Auflage hat die Hochschule einen neu gefassten und von allen Vertragsparteien 
(Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf; Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
e.V.; Deutsche Gesellschaft für Zahnerhaltung e.V.; Düsseldorf Dental-Academy GmbH) 
unterzeichneten Kooperationsvertrag vorgelegt, in dem durch die gemäß § 19 StudakVO getroffenen 
Regelungen nachweislich sichergestellt wird, dass die gradverleihende HHU Entscheidungen über 
Inhalt und Organisation des Curriculums, über die Verwaltung von Prüfungs- und Studierendendaten, 
über die Verfahren der Qualitätssicherung sowie über Kriterien und Verfahren der Auswahl des 
Lehrpersonals innehat. 

Damit ist die ursprünglich erteilte Auflage erfüllt. 
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